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Zur Auktien der SammlungFigdor .
WienerTageszeitungenveröffentlichen heute eine Zuschrift zweierWiener
Auktionshäuser ,in welcher mitgeteilt wird ,dass diesen beiden Auktions¬
häusern die Versteigerung der Sammlung Figder unter der Voraussetzung
übergeben worden sei ,dass die Auktionsabgabe entsprechend Herabgesetzt
würde .Es wird in dieser Zuschrift auch mitgeteilt ,dass es trotz allenVerstellungen bei der Gemeinde nicht möglich gewesen sei ,für diese Auk¬
tion irgendein Entgegenkommenzu erreichen und dass daher die Auktion
zwangsläufig in Berlin stattfinden müsste .

Der Kumpf um die Sammlung Figder ist sehr alt .Der Berliner Funst - ¬
händler Nebehay hatte seinerzeit von den Erben Figdors die kostbare
Sammlung für ein deutsches Kensortium zum Zwecke der Versteigerung er¬
werben .Diese Tatsache hat grösste Weberraschung hervergerufen ,weil es
ja allgemein bekannt war ,dass ,gerade um die Sammlung Figder für Jester¬
reich zu erhalten seinerzeit eigens ein Gesetz gemacht worden war .Dieses
Gesetzt bestimmt ,dass eine einheitliche Sammlung nicht aufgelöst werden
dürfe .Die Anwendung dieses Gesetzes auf die Sammlung Figdor war überdies
Gegenstand eines Prozesses vor dem Verfassungsgerichtshof ,bei dem der
Bund obsiegte .Man konnte sich daher nicht erklären ,warum angesichts
dieses Tatbestandes Händler das Risiko eines Ankaufs einer als unteilbar
erklärten Sammlung auf sich nahmen .Leider kam dann zu Tage ,dass ont¬
gegen aller Erklärungen des Denkmalamtes die egierung diese Sammlung
doch frei gab .Dicsc Angelegenheit war nicht nur Gegenstand zahlreicher

ständlich annchmen ,dass diese Freigabe unter der ausdrücklichen Bedin¬
gung gegeben worden sci ,dags die Versteigerung nirgend anders stattfin¬
den dürfe als in Wien .Die Gomeinde Wien konnte diese Rücksichtnahme un¬
so cher crwarten ,als sic das Anber des Konsortiums ,den städtischen

Sammlungen eine Reihe von Kunstgegenständen zu schenken ,wonn die Gemein¬
de ihren ablchnonden Standpunkt gegenüber einer Froigabe der Sammlung
ändere zurückgewicsen hat .Dic cmeinde hat sich von dem citpunkt der
crfolgten Freigabe der Sammlung an durch dio Fromdenverkehrskommission
ständig über dic Auktionsabsichton informiert ,Bis Ede ,November lautc¬
ton die Auskünftc ,dic vomUnterrichtsministcrium und andlsministgrium
über dic Auktionsabsichten gegeben wurden ,dahin ,man soi nach wic vor
überzeugt ,dass die Auktion solbstverständlich in Wien stattfinden würdc .

öffentlicher Erörterungen ,sondern auch Segenstand von Anfragen im Na¬
tionalrate ,Man musste dich abor solbst nach der Freigabe als solbstvor¬

Verhandlungen bezw Vorstellungen von Auktionshäusern ,die dabei auf dic
Möglichkeit einer Versteigerung in Berlin vorwicsen ,konnten daher für
die Gemeinde Wien kein Amlass sein din Spozialgesctz für die Ermässigung
der Abgaben für die Sammlung Figdor zu schaffon .Die Ucberzeugung der
zuständigen Rogicrungsstollen ,dass die Auktion der Sammlung Figdor
selbstverständlich in Wien stattfinden worde wurde den vorsprechenden
Händlern auch mitgeteilt .Es wurde ihnen nicht dostoweniger aussordem
mitgetcilt ,dass die emeinde Wion ,die an Auktionsabgabon 7 %cinzu¬
heben berochtigt ist ,im Fallc der Sammlung Figdor die im geltonden Ge¬
setz für die Feilbictung besonders hochwortiger Kunstgegenstände vorge¬
schgne Ermässigung von 7 auf 5 % vornchmen worde .

ci diesen Vorsprachen haben die Auktionshändler überdics mitgeteilt ,
dass ursprünglich tatsächlich die Pedingung einer Versteigerung in Wien
bestanden habe aber nachträglich fallen golassen wurdc ,Es ist den
Händlern bedeutct worden ,dass diese Pchauptung des nachträglichen Fallen
lassens dieser solbstverständlichen Bedingung denn doch orst geglaubt
worden könnc ,wonn eine solche Erklärung von der Regierung autentisch
abgegebon werden würde .Dios ist bisher der Semeinde Wien gegenüber
nicht geschchen und man muss dahor auch jetzt nich Zweifel heken ,oh
nicht doch die Rogierung diese selbstverständliche Bedingung gestellt
und an ihr festgehalten hat .In dicsom Fallo liegt natürgemäss kein
Anlass vor ,eine über das sonstige Mass hinausgehende Ermässigung der
Auktionsabgaben durch einc eigene Gesctzänderung vorzunchmen .

Es muss daher fostgestellt werden .
Wien und die Schädigung des Fremdenverke
der Sammlung Figder in Berlin ausschlic

dass dic Schädigung der Stadt
chrs durch eine Vorsteigerung
slich darauf zurückzuführen ist ,
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dass dic Rogierungbei der Erteilung der AuflösebewilligungderSammlung
das Interesse der Oeffentlichkeit nicht pflichtgemäss gewahrt hatin - dem
sic an die Powilligungzur Auflösungnicht dic ausdrücklicheBedingungknüpfte ,dass die Versteigerung der Sammlung in Wien stattfinden muss ,

bezw . dasssie diese Bedingungnicht aufrocht erhalten hat .Unrichtig ist
in der veröffontlichen Zuschrift ,dass die Gemcinde10 %anAuktiensab¬
gabeeinhebt ,unrichtig ist forner ,dass die GemcindeWiondonvorspre¬
chenden Händlern nicht ontgegengekommenist .Richtig ist viol mehr ,dass ,trotzdemzu “ cit dicser Vorsprachenvonden zuständigenRegierungsstellen
die Ueberzeugungausgesprochenwurde ,dass vonginer VerstcigerungderSammlung Figdor im Ausland keine Rode sei ,die Semeinde " ien keinen Zwei¬
fel darüber belassen hat ,dass sic ,wie in andefen Fällen ,die Auktions¬
abgabe nach dem geltonden Gesetz auch für diese Sammlung von 7 % auf 5 %
ermässigen würde .
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